	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Arbeitspodeste/Laufstege

	
	Besteigen von Arbeitspodesten und Laufstegen

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	

· Absturzgefahr 
· Gefahr durch herabfallende Gegenstände
· Gefahr des Wegrollens und des Umsturzes bei mobilen Arbeitspodesten
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	

· Sicherheitsschuhe tragen.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren.
· Schutzgeländer, bestehend aus Brustwehr (mind. 1 – 1,3 m hoch), Knie- und Fußleiste, verwenden.
· Fest eingebaute Laufstege müssen geerdet sein.
· Keine zusätzlichen Aufstiege oder Leitern auf den Laufsteg bzw. das Arbeitspodest stellen.
· Nur schwindelfreie Personen mit Arbeiten auf Podesten und Laufstegen beauftragen.
· Klappbare Geländer nach dem Öffnen sofort wieder in Schutzstellung bringen und verriegeln.
· Keine Gegenstände auf Laufstegen lagern.
· Arbeitspodeste frei und sauber halten (Minderung der Sturzgefahr und Rutschhemmung).
· Geländer von Laufstegen bzw. Arbeitspodesten nicht besteigen.
· Die Maximallast von Arbeitspodesten bzw. Laufstegen nicht überschreiten.
· Mobile Arbeitspodeste gegen Wegrollen, Umsturz und unbefugte Benutzung sichern.


	

	Verhalten bei Störungen

	

· Beschädigte oder defekte Arbeitspodeste bzw. Laufstege sofort verlassen und gegen weitere Verwendung 
sperren.
· [bookmark: _GoBack]Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.



		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!



	Instandhaltung

	

· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Demontagen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. 



	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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